
 

 

 

 

  
Wiener Landesmeisterschaft 2020 

im KO-System 

 

Besondere Verhaltensregel für die Wiener KO-Landesmeisterschaft 2020 
(vereinfachtes COVID-19-Präventionskonzept) 

 Personen, die Symptome einer COVID-19-Erkrankung zeigen oder sich krank fühlen, 
ist der Aufenthalt im Sportareal Angelibad nicht gestattet! Diese dürfen an der KO-
Landesmeisterschaft nicht teilnehmen! 

 Es wird eine Anwesenheitsliste für SpielerInnen, BetreuerInnen und 
MitarbeiterInnen des Ausrichters (inkl. Beginnzeit) im Training und am 
Wettkampftag geführt. 

 Im Training, im Wettkampf sowie bei einem sonstigen Aufenthalt im 
Sportareal Angelibad (somit auch in den Spielpausen) ist auf einen 
Mindestabstand für Personen, die nicht im selben Haushalt leben, von 
1,5 Meter zu achten.  Sollte dieser nicht eingehalten werden können, 
ist ein mechanischer Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

 Es ist stets eigenverantwortlich auf eine ausreichende Händehygiene 
zu achten (Desinfektionsmittel stellt der Veranstalter ab Freitag zur 
Verfügung). 

 Die Protokollführung obliegt immer nur einem Spieler/einer Spielerin pro KO-Duell. 
Die jeweiligen Scores sollen nach jeder Bahn kommuniziert werden. Nach 
Beendigung der Runde wird das Protokoll im 4-Augen-Prinzip kontrolliert, d.h. es 
werden die Ergebnisse noch einmal mündlich kontrolliert. Das Ergebnis wird dem 
Ausrichter im Beisein beider Spieler mündlich bekanntgegeben. 

 Auf jegliches Shake-Hands ist zu verzichten.  

 Sollte es während der Trainingstage bzw des Bewerbstages zu einem 
COVID-19-Verdachtsfall kommen, sind unverzüglich der Sportwart des jeweiligen 
Vereins und über diesen der Landessportreferent zu informieren. 

Ein Verstoß gegen besonderen Verhaltensregeln kann sowohl vom Schiedsgericht, vom 
Turnierleiter sowie von Mitglieder der Technischen Kommission des WBGV geahndet werden. 
Die Technische Kommission behält sich vor, bei einer Änderung der Situation weitere 
Maßnahmen zu veranlassen bzw die KO-Landesmeisterschaft auch kurzfristig abzusagen. 

HELFEN WIR ALLE MIT, GESUND ZU BLEIBEN! 

TK des WBGV, 11.9.2020 


